
STAF: Einflüsse auf den Jahresabschluss 2019 und auf die Steuerplanung 

Das Bundesgesetz über die Steuerreform und AHV-Finanzierung (STAF) wurde vom Schweizer Volk 

am 19. Mai 2019 mit 66.4 % Ja-Stimmen klar angenommen und tritt per 1. Januar 2020 in Kraft. 

Dadurch werden die Steuerprivilegien wie das Holdingprivileg auf Stufe der Kantons- und 

Gemeindesteuern aufgegeben. Nachfolgend sind die wichtigsten Auswirkungen kurz dargelegt: 

� Holdinggesellschaften: Der Wegfall des Holdingprivilegs hat keine negativen steuerlichen 

Auswirkungen auf die Besteuerung der Dividendenerträge bei der Muttergesellschaft (sofern 

der Beteiligungsabzug 100 % beträgt), da der Beteiligungsabzug weiterhin auf allen 

Steuerebenen (Bund, Kanton und Gemeinde) möglich ist. Unter Umständen fallen höhere 

Kapitalsteuern an. 

� KMU: Neu ist ein steuerlicher Abzug für Forschung & Entwicklung, der Eintritt in die Patentbox 

und je nach Kanton der Abzug für die Eigenfinanzierung möglich. 

� KMU-Aktieninhaber: Tiefere Befreiung der Dividendenbesteuerung auf maximal 50 %. 

� Proportionalitätsregel bei Ausschüttungen aus der Kapitaleinlagereserve (KER) für 

Gesellschaften mit Kotierung an einer Schweizer Börse: KER nur steuerfrei, wenn Dividenden im 

gleichen Umfang ausgeschüttet werden. 

� Erhöhung des AHV-Beitragssatzes um 0.3 %. 

 

Die Umsetzung der STAF auf kantonaler Ebene erfolgt unterschiedlich wie aus nachstehender Tabelle 

ersichtlich ist: 

 

 

STAF  - Kantonaler Vergleich

gültig ab 01.01.2020

Stand 09.12.2019

Werkzeuge Bund Kt. SO Kt. AG Kt. BE Kt. BL Kt. BS Kt. LU Kt. ZH Kt. ZG

Definitiv Volksabstimmung Definitiv Unverändert Definitiv Definitiv Definitiv Definitiv Definitiv

am  09.02.2020

Patentbox Entlastung nein 90% 90% nein 90% 90% 10% 90% 90%

Abzug Forschung & Entwicklung nein 50% 50% nein 20% nein nein 50% 50%

Gesamtentlastung maximal nein 70% 70% nein 50% 40% 70% 70% 70%

Gewinnsteuer Keine Stufenweise Keine Keine Stufenweise Reduktion Keine Stufenweise Reduktion 

effektiv Reduktion Reduktion bis 2022 Reduktion Reduktion Reduktion auf Reduktion Reduktion auf 

8.50% auf ca. 15.0 % ca. 15.1-18.6% ca. 21.64% auf ca. 13.45% ca. 13.04% ca. 12.6% auf ca. 18.2% ca. 12.3%

nach Steuern Bund, Kanton und

Gemeinde vor Steuern

(Steuerfuss Gdm. 100%)

Befreiung Dividende neu 30% neu 30% neu 50% 50% neu 40% neu 20% neu 40% 50% 50%

-10% -10% -10% unverändert -10% -10%

Zinsabzug auf Eigenkapital nein nein nein nein nein nein nein ja nein

Vermögenssteuer nein neu maximal 1.3%o unverändert unverändert unverändert unverändert unverändert unverändert unverändert

Erhöhung ab 1 Mio.

maximal +0.3%o ab 3 Mio.

AHV-Beitrag neu +0.3% nur Bund nur Bund nur Bund nur Bund nur Bund nur Bund nur Bund nur Bund

FAK-Beiträge nein neu +0.11% von nein nein nein nein nein nein nein

Lohnsumme, nur 

juristische Personen



Im Kanton Solothurn wird am 9. Februar 2020 über die zweite STAF-Vorlage abgestimmt. Die im 

Kanton Solothurn vorgesehenen Steuererleichterungen werden bei Annahme durch das Solothurner 

Stimmvolk rückwirkend per 1. Januar 2020 eingeführt, während die Steuererhöhungen auf den 

1. Januar 2021 umgesetzt werden. 

Im Hinblick auf die Umsetzung der STAF empfehlen wir Ihnen in Ihrem Unternehmen die nachfolgend 

aufgeführten Themen zu prüfen: 

- Jahresabschluss 2019: Rückstellungs- und Abschreibungsmöglichkeiten voll ausschöpfen 

- Höhere Dividenden ausschütten 

- Eintritt in die Patentbox abklären, Steuerfolgen berechnen 

- Buchhalterische Erfassung der Forschungs- und Entwicklungskosten für den möglichen 

Steuerabzug vorbereiten 

Die Unternehmen sowie ihre Berater sollten rechtzeitig mit der Planung beginnen, damit die 

allenfalls notwendigen Entscheide zeitgerecht getroffen und umgesetzt werden können. 


